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Arbeitsrecht 
(Nr. 134/2004) 

 
Bindungsfrist bei  

arbeitgeberbezahlten Lehrgängen 
 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied: 
 
 
Bei einem zweimonatigen Lehrgang gilt eine Bindungsfrist von 
höchstens einem Jahr als zulässig. 
 
 
Urteil des BAG –Datum unbekannt- 
Aktenzeichen : 5 AZR 279/93 
 
Veröffentlicht: Wirtschaftswoche Nr. 22 vom 20. Mai 2004 
21.05.2004 


